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RS OGH 1973/1/12 3Ob154/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1973

Norm

EO §7 Abs2 Da

Rechtssatz

Nach § 7 Abs 2 EO kann die Vollstreckbarkeit eines Anspruches nur vom Eintritt (Nichteintritt) einer bestimmten

Tatsache abhängig gemacht werden, nicht aber auch davon, daß diese in einem Titel näher bezeichneten Weise

rechtlich qualifizierbar ist (Heller-Berger-Stix, KommzEO 196).
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